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Weiterhin Ungleichbehandlung der Grundschullehrkräfte 

Saarbrücken – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Landesverband 
Saarland, begrüßt die geplante Senkung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte an 
saarländischen Grundschulen. 13 Jahre nach der Erhöhung ist dies ein notwendiger 
Schritt. Damit wird zumindest ein Teil der Forderungen der GEW zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen im Grundschulbereich, die die GEW auf dem letzten 
Gewerkschaftstag beschlossen hat, umgesetzt. 

Es gibt keine sachlichen Gründe, warum Lehrkräfte an Grundschulen weiterhin die 
höchste Unterrichtsverpflichtung haben und zudem um eine Besoldungsstufe schlechter 
bezahlt werden sollten. Hochschulausbildung und Vorbereitungsdienst dauern genauso 
lange wie z.B. die der Lehrerinnen und Lehrer für die Sekundarstufe I. Im Lernprozess der 
Kinder leisten sie gleichwertige Arbeit. An Grundschulen wird das Fundament für die 
Bildungskarriere der Kinder gelegt. Hier werden nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen 
vermittelt. Kinder erfahren zum Beispiel auch, wie man lernt und Verantwortung für sich 
selbst und andere übernimmt. Gute Bildung von Anfang an ist der Schlüssel für die 
Inklusion aller Menschen und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Es wird 
Zeit, dass Lehrerinnen und Lehrer, die diese schwierige Aufgabe übernehmen, auch eine 
angemessene – gegenüber dem Status Quo – verbesserte Besoldung/Vergütung 
erhalten,“ betonte Andreas Sánchez Haselberger, stellvertretender Vorsitzender der GEW 
Saarland. 

Bereits 2009 hat die GEW in einem Gutachten die Tätigkeiten an Grundschulen und in der 
Sekundarstufe II arbeitswissenschaftlich vergleichen lassen. Die Ergebnisse zeigen: Die 
Arbeit ist zwar nicht gleich, wohl aber gleichwertig. Das gilt für intellektuelle 
Anforderungen genauso wie für die psychischen und sozialen Beanspruchungen sowie für 
die Verantwortung, die die Lehrerinnen und Lehrer tragen. 

Ein Gutachten der GEW vom Februar 2016 zur Frage der Geschlechtsdiskriminierung bei 
der Besoldung von Grundschullehrkräften kommt zum Ergebnis, dass bei der Besoldung 
von Lehrkräften an Grundschulen nach der Besoldungsgruppen A 12 ein Fall von 
mittelbarer Geschlechtsdiskriminierung vorliegt, was nicht im Einklang mit dem Recht auf 
Gleichbehandlung steht.  

In der Anlage fügen wir den Beschluss des letzten Gewerkschaftstages der GEW 
„Verbesserung der Arbeitsbedingungen und finanzielle Gleichstellung der 
Grundschullehrer_innen“ bei. 
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Antragssteller: Fachgruppe Grundschule 
 
Betreff:  Verbesserung der Arbeitsbedingungen und finanzielle 

Gleichstellung der Grundschullehrer_innen 
 
 

Der Gewerkschaftstag möge beschließen: 

Die GEW fordert von der Landesregierung einen Ausgleich für die im Rahmen der 
Reformmaßnahmen auftretenden Mehrbelastungen. Konkret bedeutet dies: 

1. zeitliche Entlastung:  

- Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung 

- Anrechnung jeglicher Arbeit mit Schulkindern als vollwertige Arbeitszeit die Vor- und 
Nachbereitung erfordert (Unterricht, Betreuung während des Mittagessens, 
ungebundene Freizeit…)  

- Einstellung von Schulassistenten für technische und organisatorische Arbeiten (z.B. 
Computerwartung, Schülerbibliothek...)  

2. bessere Arbeitsbedingungen: 

- kleinere Klassen und mehr Fördergruppen für eine bessere Unterrichtsqualität 

- gerechtere Teilzeitregelungen, Altersteilzeitmodelle und eine verbesserte 
Altersermäßigung  

- mehr Unterstützung durch Förderschullehrer_innen und professionelle 
Eingliederungshelfer_innen 

- zeitgemäß ausgestattete Lehrer_innenarbeitsräume, die in Springstunden genutzt 
werden können 

- einen deutlichen Ausbau und die Vernetzung der Unterstützungssysteme für Schulen 
(schulpsychologischer Dienst, Jugendhilfe, Schulsozialarbeit…) 

- Konrektor_innenstellen mit angemessener Deputatregelung für alle  

- Entlastung der Schulleiter_innen 

3. finanzielle Aufwertung:  

- Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung 

- durch eine spürbare Anhebung der Bezahlung 

- die finanzielle Gleichstellung der Lehrer_innen und der Leitungen mit anderen 
Lehrämtern: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit! 

 

 


